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SHA/2-1 informiert über 
Eingang Zwangsräumungen 

Umgehende 
Kontaktaufnahme mit Klienten 

durch Einladung oder 

Hausbesuch 

Bei Familien mit Kindern: 

Anfrage bei bzw. Rücksprache mit 
J/ASD (falls noch nicht bei 

Kündigung bzw. Klage erfolgt) 

Bei Kontakt zum Klienten: 

- Klärung, ob Zwangsräumung 
abzuwenden ist. Bei Bedarf 
Kontaktaufnahme mit 
Vermieter bzw. seinem 
Rechtsvertreter, Jobcenter, 
Arbeitsamt, Sozialamt 

Falls Räumung nicht abzuwenden ist: 

- Information über Ablauf 
der Zwangsräumung, Verbleib des 
Mobiliars; 

- Klärung der 
Unterbringungsnotwendigkeit;  

- Infos über Möglichkeit eines 
Räumungsschutzantrages; 

- Infos über Fachberatung durch 
Rechtsanwalt, Mietervereine;  

- Beratung Wohnungssuche; 
- Beratung über finanzielle 

Hilfen bei Anmietung einer Wohnung; 
- Rücksprache mit SHA/2-1 

wegen Möglichkeiten der 
Unterbringung; 

- Reservierung einer Unterkunft bei 
Familien mit Kindern, psychisch 
Kranken, Personen mit Behinderung; 

- Rücksprache mit Gerichtsvollzieher, 
ob Räumung stattfindet, ob 
Vermieterpfandrecht geltend gemacht 
wird;  

- Bei psychischen Auffälligkeiten: 
Rücksprache mit Gh, Sozialpsych. 
Dienst. 

Falls kein Kontakt: 

- Rücksprache mit 
Gerichtsvollzieher, ob 
Räumung stattfindet, 
ob Klient bekannt ist, 
ob Vermieterpfand-
recht geltend 
gemacht wird; 

- Evtl. Nachfrage bei 
Vermieter bzw. 
seinem 
Rechtsvertreter;  

- Reservierung einer 
geeigneten 
Unterkunft bei 
Familien mit Kindern 

Falls Zwangsräumung durch 
Rückstandsübernahme 
verhindert werden kann: 

Fachbericht an SHA/2-1, 
Rücksprache mit SHA/2-1: 

- Gründe der 
Mietrückstände;  

- Einkommensverhältnisse; 
- Initiativen des Haushalts; 
- Sicherung der zukünftigen 

Miete; 
- Besonderheiten (z.B. 

psych. Erkrankungen 
usw.). 

Klärung und Initiierung 
angemessener Hilfen 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fall abschließen 

Bei Familien: Info an J/ASD 
nach Absprache 

Teilnahme an 
Zwangsräumung: 

- Informationen über 
Pensionseinweisung 
od. anderweitige 
Notunterkünfte, falls 
keine Kinder 
betroffen sind;  

- Bei Unterbringung 
von Familien Klärung 
des Umzugs in die 
Unterkunft mit 
Gerichtsvollzieher u. 
Spedition;  

- Evtl. 
Schlüsselübergabe, 
Einweisungsformali-
täten;  

- Bei psychisch 
Erkrankten: 
Zusammenarbeit mit 
Polizei, Gh (SpDi, 
Kreisverwaltungs-
behörde), Klärung 
Unterkunft; 

- Krisenmanagement 
Strukturierung, 
Vermittlung zwischen 
Beteiligten. 

Übergabe bei Unterbringung 
 in Pension oder 

Obdachlosenwohnung an 
 zust. KollegInnen 


